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STAND DES SPEZIFISCHEN TEILS DES VERHALTENSKODEX: 26.07.2023 

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen in der Pfarrei Edith Stein.  

Verhältnis zu anderen spezifischen Verhaltenskodizes:  

In der Erzdiözese Freiburg wurde die Erklärung zum grenzachtenden Umgang mit dem allgemeinen Teil des 

Verhaltenskodex für alle Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen in Kraft gesetzt. Dieser allgemeine Teil wird 

ergänzt durch die Spezifischen Teile des Verhaltenskodex z.B. der jeweiligen Kirchengemeinden, der kategoria-

len Seelsorge, der kirchlichen Jugendarbeit. Folgender Verhaltenskodex berücksichtigt auch örtliche Besonder-

heiten, er gilt deshalb für Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergänzend zum spezifischen Teil des Ver-

haltenskodex für die pastoralen Mitarbeitenden. Zudem ist für den Bereich der kirchlichen Jugendarbeit zusätz-

lich der spezifische Teil des Verhaltenskodex der kirchlichen Jugendarbeit gültig. 

Grundsätzlich gilt: Wird aus guten Gründen von einer Regel abgewichen, bedarf es einer hohen Transparenz 

gegenüber der Leitung und den beteiligten Personen.   

1. Gestaltung von Nähe und Distanz in besonders sensiblen Situationen 

Im persönlichen Umgang mit anvertrauten Personen ist ein sorgsamer Umgang mit Nähe und Distanz notwen-

dig. Dieser muss dem jeweiligen Auftrag entsprechen und stimmig sein. Die Verantwortung für die Gestaltung 

von Nähe und Distanz liegt immer bei den hauptberuflichen Mitarbeitenden oder den ehrenamtlichen Bezugs-

personen (z.B. Gruppenleitung, Besuchsdienst, Katechetinnen, …). 

 Ich achte das Recht aller, respektvoll und freundlich behandelt zu werden. Niemand wird gedemütigt oder 

verletzt.  

 Ich überrede niemanden und setze niemanden unter Druck, etwas zu tun, was sie oder er nicht möchte.  

 Ich respektiere individuelle verbale und nonverbale Grenzempfindungen und Grenzsetzungen, nehme diese 

ernst, und kommentiere diese nicht abfällig.  

 Ich verzichte auf Mutproben oder Rituale, bei denen sich jemand lächerlich macht oder bloßgestellt wird. 

Ich achte darauf, dass niemandem Angst gemacht wird. 

 Hauptberufliche Mitarbeitende nutzen im Kontakt zu anvertrauten Personen und deren Sorgeberechtigten 

nach Möglichkeit dienstliche Telefonnummern, Emailadressen, etc. Die Nutzung von privaten Kontaktdaten 
und Accounts (zum Beispiel bei Facebook, Instagram und Threema) soll vermieden werden. Ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden ist soweit möglich die Nutzung von dienstlichen Kontaktdaten zu ermöglichen, um die Kom-

munikation über private Kontaktdaten möglichst einzuschränken. 

 Private Beziehungen und Freundschaften finden auf Augenhöhe statt. Zu anvertrauten Personen ist dies in 

der Regel nicht gegeben. Ich reflektiere meine Beziehungen zu den mir anvertrauten Personen gegebenen-

falls in meinem Team.  

2. Angemessenheit von Körperkontakt 

Körperliche Berührungen gehören zur pädagogischen und mitunter auch zur pastoralen Begegnung. Es geht 

nicht darum, Körperkontakt grundsätzlich zum Problem zu erklären und zu vermeiden. Berührungen müssen 

dem jeweiligen Kontext angemessen sein und persönliche Grenzen achten. Sie setzen die freie – und in beson-

deren Situationen auch die erklärte – Zustimmung durch anvertraute Personen voraus, d.h. der ablehnende 

Wille der anvertrauten Personen ist grundsätzlich zu respektieren.  

 Mir ist bewusst, dass unerwünschte Berührungen/körperliche Annäherung nicht erlaubt ist, insbesondere in 

Verbindung mit dem Versprechen einer Belohnung oder Androhung von Strafe. 

 Wenn ich mir – auch bei Ritualen mit Körperkontakt - unsicher bin, ob eine Berührung angemessen ist, 

frage ich vorher nach dem Einverständnis. 

 Ich setze Grenzen, wenn anvertraute Personen körperliche Nähe wünschen, die nicht der pädagogischen 
oder pastoralen Beziehung entspricht.  

 Es ist okay, wenn ich auf die körperliche Kontaktaufnahme von Kindern eingehe – zum Beispiel trösten.  

 Die Teilnahme an Spielen und Übungen mit Körperkontakt, Vertrauensübungen und ähnliches ist immer 

freiwillig. Ich achte darauf, dass die persönlichen Grenzen respektiert werden. 

 Ich achte bei der Begrüßung und Verabschiedung persönliche Grenzen. Ich akzeptiere beispielsweise, wenn 

Kinder zur Begrüßung keine Hand geben wollen. 
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3. Umgangsregeln, Sprache, Wortwahl und Kleidung  

Durch Sprache, Wortwahl und Umgangston können Menschen zutiefst irritiert, verletzt und gedemütigt wer-

den. Bemerkungen und Sprüche, aber auch nicht angemessene Kleidung von Mitarbeitenden können zu Irritati-

onen führen. Verbale und nonverbale Interaktion muss der jeweiligen Rolle und dem Auftrag entsprechen und 

der Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst sein.  

 Worte bedeuten Einfluss, sie sind wirkmächtig, können verletzen oder stärken. Ich wähle daher meine 

Worte sorgfältig.  

 Ich verwende keine sexualisierte Sprache oder Gestik (z.B. sexuell getönte Kosenamen oder Bemerkungen, 

sexistische „Witze“) und unterlasse abfällige Bemerkungen oder Bloßstellungen.  

 Jede Person hat das Recht selbst zu entscheiden, mit welchem Namen sie angesprochen wird. 

 Bei sprachlichen Grenzverletzungen schreite ich ein und beziehe Position. 

 Das Sprachniveau passe ich an die anvertrauten Personen an. Ich achte auf angemessene Lautstärke, Zeit 

für mögliche Antworten und eine verständliche Sprache (z. B. leichte Sprache). 

 Die persönliche Anrede passe ich dem jeweiligen Kontext angemessen an. Junge Erwachsene und schutz- 
oder hilfebedürftige Erwachsene haben das Recht, gesiezt zu werden. 

 Ich achte die Grenzen zwischen den Generationen. Erwachsene haben sich ihrem Alter und ihrer Rolle ent-

sprechend zu verhalten.  

 Bei Gesprächen mit anvertrauten Personen können persönliche oder intime Themen zur Sprache kommen. 

Dabei respektiere ich die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der mir anvertrauten Personen und 

achte auf meine eigenen Grenzen. 

 

4. Beachtung der Intimsphäre  

Jeder Mensch hat das Recht auf Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre. Es braucht klare Verhal-

tensregeln, um die individuelle Intimsphäre sowohl der Kinder und Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürfti-

gen Erwachsenen als auch der betreuenden Mitarbeitenden zu achten und zu schützen.  

 Ich achte auf eine geschlechtergetrennte Benutzung der Räume der Intimsphäre (Duschen, WC, Umkleide…) 

und eine entsprechende Infrastruktur. 

 Ich suche nach Lösungen für Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zugehörig fühlen. 

 Bei Gemeinschaftsduschen spreche ich mit den Kindern und Jugendlichen die Duschregeln ab. Duschen ist 
auch mit Badebekleidung erlaubt.  

 Räume der Intimsphäre benutze ich immer (räumlich oder zeitlich) getrennt von den mir anvertrauten Per-

sonen. 

 Ich trete nie ohne fachlichen Grund (z.B. Hilfestellung, Aufsichtspflicht) in die Räume der Intimsphäre. Ich 

klopfe vor dem Eintreten, kündige mich verbal an und trete erst dann ein. 

 Bei Besuchsdiensten, besonders bei Kranken und Senioren, ist eine besondere Aufmerksamkeit auf die 

Wahrung der Intimsphäre nötig.  

Grundsätzlich frage ich bei körperlichen Berührungen nach der Zustimmung der anvertrauten Person und 

begleite diese mit Worten. Ich achte auf den Willen der anvertrauten Person, der mir auch nonverbal ge-

zeigt wird.  
Ich achte die Intimsphäre auch, indem ich mich beispielsweise nicht auf die Bettkante einer bettlägerigen 

Person setze.  

 Bei medizinischer Ersthilfe respektiere ich individuelle Grenzen und die Intimsphäre der mir anvertrauten 

Personen. Im Zweifelsfall beziehe ich die Sorgeberechtigten oder Angehörigen ein und/oder nehme medizi-

nische Hilfe in Anspruch.   
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5. Zulässigkeit von Geschenken und Vergünstigungen 

Geschenke sind unter bestimmten Bedingungen zulässig: Grundsätzlich soll das Geschenk ein materialisierter 

Dank sein, das freiwillig und ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten, geschenkt wird. Hier ist auf eine Ver-

hältnismäßigkeit des Geschenks zu achten. Gleichwertige Geschenke an jeweils alle Angehörigen einer be-

stimmten Gruppe unterstreichen diese Intention. 

 Exklusive Geschenke, die nur ausgewählten Personen zuteilwerden, können emotionale Abhängigkeit för-

dern. Daher gehört es zu den Aufgaben der verantwortlich Tätigen, den Umgang mit Geschenken reflektiert 

und transparent zu handhaben.  

 Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an einzelne anvertraute Personen, die in keinem 

Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt.  

 

6. Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist in der heutigen Zeit alltägliches Handeln. Um 

Medienkompetenz zu fördern, ist ein umsichtiger Umgang damit unablässig. Die Auswahl von Filmen, Fotos, 

Spielen und Materialien muss im Sinne eines achtsamen Umgangs miteinander sorgsam getroffen werden. Sie 

hat pädagogisch sinnvoll und altersadäquat zu erfolgen.  

 Ich bin mir bewusst, dass ich auch in den sozialen Medien eine Vorbildfunktion habe.  

 Ist die Nutzung von digitalen Medien und sozialen Netzwerken in Angeboten der Kirchengemeinde erlaubt, 
trage ich Sorge dafür, dass diese auch von den anvertrauten Personen verantwortungsvoll genutzt werden 

und entsprechende Regeln beachtet werden.  

 Ich respektiere, wenn anvertraute Personen nicht fotografiert oder gefilmt werden möchten. Die Veröffent-

lichung von Ton- und Bildaufnahmen bedarf der Zustimmung der anvertrauten Person sowie der Personen-

sorgeberechtigten.  

 Niemand darf in unbekleidetem Zustand (beim Umziehen, Duschen...) beobachtet, fotografiert oder gefilmt 

werden. 

 Die Weitergabe von persönlichen Telefonnummern, Emailadressen oder Privatadressen ist verantwortungs-

voll zu gestalten. Insbesondere bei Kindern und anvertrauten Personen ist die Zustimmung der Sorgebe-

rechtigten erforderlich.  

 

7. Disziplinierungsmaßnahmen 

Die Anwendung und Wirkung von Disziplinierungsmaßnahmen ist gut zu reflektieren. Falls Sanktionen erforder-

lich sein sollten, ist darauf zu achten, dass diese im direkten Bezug zur beanstandeten Handlung stehen. Sie sol-

len angemessen, pädagogisch sinnvoll und nachvollziehbar sein. Jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung o-

der Freiheitsentzug ist untersagt, selbst wenn eine anvertraute Person einwilligt. 

 Körperliche Gewalt ist niemals okay! 

 Ich greife aktiv zum Schutz von anvertrauten Personen ein, wenn ich sehe, dass eine Disziplinierungsmaß-

nahme nicht angemessen ist. 

 Beim Umgang mit unerwünschtem Verhalten von anvertrauten Personen ist deren Würde unter allen Um-

ständen zu wahren. Ich nutze meine Machtposition nicht dazu aus, diese Personen zu demütigen, bloßzu-

stellen oder unter Druck zu setzen.   
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8. Angebote mit Übernachtung, Nachtdienste und vergleichbare Situationen 

Angebote mit Übernachtungen sind besondere Situationen mit besonderen Herausforderungen. Diese Maß-

nahmen sind grundsätzlich pastoral und pädagogisch wünschenswert, da dort viele Erfahrungsebenen ange-

sprochen sind. Klare Verhaltensregeln sind unabdingbar, um zum einen die anvertrauten Personen und zum 

anderen die Mitarbeitenden zu schützen. Die Verantwortlichen haben hierbei eine besondere Verantwortung, 

derer sie sich bewusst sein müssen.  

Dies heißt zum Beispiel (die Verhaltensregeln können je nach Situation ergänzt werden): 

 Die Einteilung der Schlafräume bespreche ich im Vorfeld mit dem Team. Wenn immer möglich werden die 

Teilnehmenden und Sorgeberechtigten hier beteiligt. 

 Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, sollen anvertraute Personen 

von einer ausreichenden Anzahl erwachsener Bezugspersonen begleitet werden. Setzt sich die Gruppe aus 
verschiedenen Geschlechtern zusammen, so muss sich dies auch in der Gruppe der Begleitpersonen wider-

spiegeln.  

 Betreuerinnen und Betreuer und anvertraute Personen schlafen grundsätzlich in getrennten Räumen/Zel-

ten. Ausnahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten sind vor Beginn der Veranstaltung zu klären und be-

dürfen gegebenenfalls der Zustimmung der Personensorgeberechtigten und der/des jeweiligen Dienstvor-

gesetzten.  

 Betten sind grundsätzlich Privatbereich. Ich setze mich nicht auf das Bett, sondern nehme einen Stuhl. 

 Ich klopfe vor dem Eintreten in ein Schlafzimmer/ Zelt an, kündige mich verbal an und gehe erst dann ins 

Zimmer. Wenn immer möglich warte ich auf die Erlaubnis zum Eintreten. 

 Die Übernachtung in Privatwohnungen von Betreuern sind nicht erwünscht. Sollte es im Ausnahmefall aus 
triftigen Gründen dennoch dazu kommen, ist dies im Vorfeld transparent zu machen. In diesem Fall muss 

eine Schlafmöglichkeit in einem separaten Raum zur Verfügung gestellt werden. Die Absprache mit und die 

Zustimmung insbesondere mit der sorgeberechtigten Person ist Voraussetzung. 

 

9. Umgang mit Übertretung des Verhaltenskodex 

Dieser Verhaltenskodex macht nur dann Sinn, wenn auch vereinbart ist, wie mit Übertretungen umzugehen ist. 

Um sich von typischen Täter(innen)strategien der Vertuschung und Geheimhaltung abzugrenzen, wird abwei-

chendes Verhalten reflektiert und transparent gemacht, z. B. gegenüber der (Einrichtungs-)Leitung oder dem 

jeweiligen Team.  

 Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende dürfen grundsätzlich auf ihr Verhalten gegenüber Kindern, Ju-

gendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen und dessen Wirkung angesprochen werden.  

 Geheimhaltungsdruck ist eine Täter(innen)strategie. Darum verhalte ich mich so, dass für mein Tun keine 

Geheimhaltung notwendig ist. Alles, was ich sage oder tue, darf weitererzählt werden. Verschwiegenheits-

pflichten bleiben hiervon unberührt.  
 Ich habe das Recht, meine Unsicherheiten in einem angemessenen Rahmen anzusprechen und zu bearbei-

ten. 

 Ich mache eigene Übertretungen des Verhaltenskodex gegenüber der Leitung transparent.  

 Irritationen über das Verhalten von Mitarbeitenden spreche ich an, gegebenenfalls im Teamgespräch 

und/oder gegenüber der Leitung. 

 Die Reflexion von Beziehungsgestaltung und Umgang mit Nähe und Distanz ist regelmäßig Thema in Team-

besprechungen. 

 

 

 

1  Bis zur rechtlichen Errichtung der Pfarrei Edith Stein gilt dieser spezifische Teil des Verhaltenskodex für die 

13 Kirchengemeinden des Dekanats Bruchsal.  

 


